
Bei der  
 

Stadt Geilenkirchen (ca. 30.000 Einwohner)  
 
sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt in verschiedenen städtischen Kinderta-
gesstätten unbefristete Vollzeitstellen als 

 
 

 pädagogische Fachkraft für Kinder bis 3 Jahre (m/w/d) 
 

 

zu besetzen. 
 
 
Ihre Vorteile bei der Stadt Geilenkirchen: 
 Sie erhalten ein Gehalt nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst und nehmen an al-

len Tariferhöhungen teil und erhalten eine Jahressonderzahlung, LOB etc. 
 Ihnen stehen 30 Tage Jahresurlaub zzgl. Regenerationstage zu 
 Sie erhalten eine betriebliche Zusatzversorgung zur Alterssicherung 
 Sie können an Angeboten des Gesundheitsmanagements (z. B. Massagen) teilnehmen 
 Sie können die Möglichkeit des Dienstfahrrad-Leasings nutzen 
 Ihnen werden Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten 

 
 
Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten gehören: 
 Einsatz in einer der fünf städtischen Kindertagesstätten im U3 Bereich 
 
Sie sind: 
 Erzieher / Erzieherin (m/w/d) oder 
 Heilpädagoge / Heilpädagogin (m/w/d) oder 
 Heilerziehungspfleger / Heilerziehungspflegerin (m/w/d) oder 
 Kindheitspädagoge / Kindheitspädagogin (m/w/d) oder 
 Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin bzw. Sozialpädagoge / Sozialpädagogin (m/w/d) 
        jeweils mit staatlicher Anerkennung oder 
 Absolvent / Absolventin (m/w/d) des Studiengangs der Kindheitspädagogik, der sozialen 

Arbeit, der Erziehungswissenschaften, der Heilpädagogik, der Rehabilitationspädagogik, 
der Sonderpädagogik oder Sozialpädagogik oder des Lehramts-Studiums für Grundschu-
len 

 Verpflichtet, das einrichtungsspezifische Gewaltschutzkonzept im Team umzusetzen und 
stetig weiterzuentwickeln 

 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt in Vollzeit 39,0 Stunden. Die Besetzung der Stelle in Teil-
zeit ist grundsätzlich möglich; angestrebt wird insgesamt eine möglichst vollständige Stellen-
besetzung. Die Eingruppierung richtet sich nach dem TVöD und erfolgt in Entgeltgruppe S 8a 
TVöD-SuE. 
 
Die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und des Landesgleich-
stellungsgesetzes finden Beachtung. Auch die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter 
und gleichgestellter Personen sind willkommen und werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und Leistung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt berücksichtigt. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung inklusive aussagekräftiger Unterlagen (insbesondere Le-
benslauf, lückenloser Tätigkeitsnachweis, Zeugnisse der Schul- und Ausbildungsabschlüsse, 
Arbeitszeugnisse, Referenzen) sowie E-Mail-Adresse (sofern vorhanden, bitte angeben) online 
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auf www.geilenkirchen.de/karriere bis zum 19.01.2025 ein. Die 
Bewerbung richten Sie bitte an die 
 
Bürgermeisterin der Stadt Geilenkirchen 
Hauptamt 
Markt 9 
52511 Geilenkirchen 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, nicht er-
stattet werden. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Offermanns (Tel. 02451/629-108; E-Mail:                               
bewerbung@geilenkirchen.de) gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Weitere Informa-
tionen über die Stadt Geilenkirchen finden Sie im Internet unter: www.geilenkirchen.de. 
 

http://www.geilenkirchen.de/

